
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse der Urnenabstimmung vom 26. November 2023 
 

 

 

 
Bezirksvorlagen 
 
 
Budget 2024 für den Bezirk Oberegg 

«Budget 2024» 401 Ja 037 Nein 

 

 

Steuerfuss 2024 für den Bezirk Oberegg 

«Steuerfuss 2024» 426 Ja 020 Nein 

 

 

 

 
Die Stimmbeteiligung liegt bei   31.1% 
 
 
 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Nach Art. 52 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VerwVG / GS 172.600) können Urnenabstimmungen der Bezirke mit 
Stimmrechtsbeschwerde bei der Standeskommission angefochten werden. 
Als Beschwerdegründe gelten Rechtsverletzungen und Verfahrensmängel, die von entscheidendem Einfluss auf das Ab-
stimmungsergebnis gewesen sind oder gewesen sein könnten. 
Rechtsverletzungen und Verfahrensverletzungen müssen unverzüglich gerügt werden, ansonsten das Beschwerderecht 
verwirkt ist. 


